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Gemäß § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 11, § 83 Abs. 2 Nr. 6, § 
85 des Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24. Juni 2003 (GVBl S. 325) erlässt die Technische Universität Ilmenau folgen-
de Diplomprüfungsordnung - Besondere Bestimmungen - für den Diplomstudien-
gang Angewandte Medienwissenschaft. Der Rat der Fakultät für Mathematik und 
Naturwissenschaften hat die Ordnung am 20. Januar 2004 beschlossen. Der Senat 
der Technischen Universität Ilmenau hat ihr am 6. April 2004 zugestimmt. Das Thü-
ringer Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst hat sie mit Erlass vom 
.........., Az: ....... genehmigt. 
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1. Abschnitt: Allgemeines 

§ 1 Geltungsbereich 
(zu § 1 DPO - AB) 

Die Diplomprüfungsordnung - Besondere Bestimmungen - (DPO - BB) regelt auf der 
Grundlage der Diplomprüfungsordnung - Allgemeine Bestimmungen - (DPO - AB) der 
TU Ilmenau die Ausgestaltung der Prüfungen für den Studiengang Angewandte Me-
dienwissenschaft. Die Regelungen der Diplomprüfungsordnung - Allgemeine Bestim-
mungen - (DPO-AB) der Technischen Universität Ilmenau gelten, soweit in dieser Dip-
lomprüfungsordnung nichts Abweichendes geregelt ist,. 

§ 2 Diplomgrad 
(zu § 3 DPO – AB) 

(1) Nach bestandener Diplomprüfung verleiht die Technische Universität Ilmenau auf 
Vorschlag der Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften den akademischen 
Grad 

Diplom-Medienwissenschaftler 
Diplom-Medienwissenschaftlerin 

mit der Studiengangsbezeichnung Angewandte Medienwissenschaft. 

(2) Die Kurzform des akademischen Grades lautet  

Dipl.-Medienwiss. 

§ 3 Regelstudienzeit, Studienaufbau und Umfang des Lehrangebotes  
(zu § 4 DPO - AB) 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der berufspraktischen Ausbildung und 
der Zeit für die Anfertigung der Diplomarbeit 9 Semester. Davon entfallen 4 Semester 
auf das Grundstudium und 5 Semester auf das Hauptstudium. 

(2) Das Grundstudium umfasst vier Semester für Lehrveranstaltungen und schließt ein 
Grundpraktikum von mindestens 4 Wochen Dauer ein, sofern dieses nicht vor Beginn 
des Studiums absolviert wurde.  

Das Hauptstudium gliedert sich in folgende Abschnitte: 

1. drei Semester für Lehrveranstaltungen einschließlich der Bearbeitung des Me-
dienprojektes, 

2. ein Semester für das mindestens 16 Wochen dauernde Fachpraktikum (emp-
fohlen im 6. Semester), 

3. ein Semester für die Anfertigung und Verteidigung der Diplomarbeit (empfoh-
len im 9. Semester). 
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(3) Das Lehrangebot beträgt im Pflicht- und Wahlpflichtbereich insgesamt 148 Semes-
terwochenstunden (SWS), davon 91 SWS im Grundstudium. Hinzu kommt der Ar-
beitsaufwand für die Anfertigung von Projektarbeiten. Dieser beträgt für die im 
Grundstudium anzufertigende Projektarbeit etwa 90 Stunden und für das im Haupt-
studium anzufertigende Medienprojekt etwa 450 Stunden. 

Zur besseren Einschätzung des Studienaufwands werden allen Studienabschnitten 
Aufwandskreditpunkte zugeordnet. Ein Aufwandskreditpunkt entspricht einem indivi-
duellen Arbeitsaufwand von etwa 30 Zeitstunden für die Vor- bzw. Nachbereitung von 
Lehrveranstaltungen, die Vorbereitung von Vorträgen, die Anfertigung von Hausarbei-
ten oder die Mitarbeit in Tutorien. 

Lehrumfang und Studienaufwand sowie die Inhalte der einzelnen Studienabschnitte 
sind im Studienplan festgelegt. Dieser setzt sich zusammen aus  

1. der Stundentafel des Grundstudiums, 
2. der Stundentafel des Hauptstudiums  

Der Studienplan ist Bestandteil der Studienordnung. Änderungen des Katalogs der 
Pflicht- und Wahlpflichtfächer werden durch die Änderung der Studienordnung be-
kannt gegeben. 

(4) Wahlpflichtfächer werden nur dann durchgeführt, wenn sich mindestens 10 Stu-
dierende dafür angemeldet haben. Über Fragen des Angebots und der Durchführung 
entscheidet in Zweifelsfällen die zuständige Fakultät.  

(5) Inhalte, Anforderungen und Anerkennung der berufspraktischen Ausbildung 
(Grundpraktikum und Fachpraktikum) werden in der Studienordnung geregelt. Über 
die Anerkennung der berufspraktischen Ausbildung entscheidet der Prüfungsaus-
schuss auf der Grundlage der Studienordnung in schriftlicher Form.  

§ 4 Aufbau der Prüfungen 
(zu § 5 DPO – AB) 

(1) Das Grundstudium wird mit einer Diplom-Vorprüfung abgeschlossen. Deren Auf-
bau und Umfang regelt § 11. Der erfolgreiche Abschluss des Hauptstudiums wird 
durch die Diplomprüfung nachgewiesen. Deren Aufbau und Umfang regelt § 14. 

(2) Es wird empfohlen,  

- die Prüfungsleistungen zur Diplom-Vorprüfung zu den in der Anlage 1 ausgewie-
senen Zeiten und spätestens bis zum Ende des 4. Semesters vollständig abzulegen,  

- die Prüfungsleistungen zur Diplomprüfung sowie das Medienprojekt zu den in An-
lage 2 ausgewiesenen Zeiten und spätestens bis zum Ende des 8. Semesters voll-
ständig abzulegen, 

- jede Prüfungsleistung in dem Prüfungsabschnitt abzulegen, der sich an die ent-
sprechende Lehrveranstaltung anschließt. 

§ 5 Prüfungsfristen 
(zu § 9 DPO – AB) 
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(1) Die Anmeldung zu Prüfungsleistungen in Pflichtfächern erfolgt nach öffentlicher 
Bekanntmachung der Prüfungstermine und Prüfer in schriftlicher Form beim Prüfungs-
amt.  Zu mündlichen Prüfungen haben sich die Kandidaten zusätzlich bei dem Prüfer 
in die Liste der Prüfungstage und -zeiten einzutragen. 

(2) Die Anmeldung zu alternativen Prüfungsleistungen in Wahlpflichtfächern erfolgt 
mit der Eintragung in die Teilnehmerliste für das jeweilige Fach. Innerhalb der ersten 
vier Wochen nach Beginn der Lehrveranstaltung kann der Kandidat beim Prüfungsamt 
seinen Rücktritt erklären, ohne dass ihm dadurch Benachteiligungen entstehen. Bei 
einem späteren Rücktritt gilt §14 (1) DPO – AB sinngemäß. 

(3) Die Ergebnisse der Prüfungsleistungen sollen sechs Wochen nach dem für die Leis-
tungserbringung angesetzten Termin (z.B. Termin der Klausur oder Abgabe der schrift-
lichen Arbeit) im Prüfungsamt vorliegen.  

(4) Prüfungsleistungen für Pflicht- und Wahlpflichtfächer, die nicht mehr Gegenstand 
der gültigen Studienordnung sind, werden in der Regel letztmalig vier Semester nach 
Auslaufen der entsprechenden Lehrveranstaltung angeboten. Der Termin der letzt-
möglichen Prüfungsleistung wird bekannt gegeben.  

(5) Alle Prüfungsleistungen sollen zu den in den Anlagen 1 und 2 vorgesehenen Zei-
ten abgelegt werden. Alle Prüfungsleistungen der Diplom-Vorprüfung, die nicht spä-
testens zwei Semester nach dem vorgesehenen Zeitpunkt abgelegt wurden, gelten als 
erstmals abgelegt und nicht bestanden, es sei denn, der Kandidat hat das Versäumnis 
nicht zu vertreten. 

§ 6 Prüfungsausschuss 
(zu § 10 DPO - AB) 

Der Prüfungsausschuss besteht aus drei der Gruppe der Professoren zugehörigen Mit-
gliedern des Institutes für Medien- und Kommunikationswissenschaft, einem Mitglied 
aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiter des Institutes für Medien- und Kommu-
nikationswissenschaft und einem Studierenden des Studienganges Angewandte Me-
dienwissenschaft. 

§ 7 Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten 
(zu § 17 DPO – AB) 

Die Note einer Fachprüfung ergibt sich aus dem Notendurchschnitt der für sie festge-
legten Prüfungsleistungen. Die einzelnen Prüfungsleistungen sind gemäß § 17 (2) DPO 
– AB in die Notenbildung einzubeziehen und entsprechend den ihnen zugeordneten 
Aufwandskreditpunkten zu gewichten. 

§ 8 Bestehen von Prüfungen 
(zu § 18 DPO – AB) 

Eine Fachprüfung ist bestanden, wenn jede für sie festgelegte Prüfungsleistung mit 
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mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet wurde. 

§ 9 Freiversuch 
(zu § 19 DPO - AB) 

(1) Zwei Prüfungsleistungen von Fachprüfungen der Diplomprüfung können als Frei-
versuch abgelegt werden. Werden diese nicht bestanden, gelten sie als nicht unter-
nommen. Diese Prüfungsleistungen müssen zu dem in der Anlage 2 vorgesehenen 
Zeitpunkt oder früher abgelegt werden. 

Die Studierenden haben bis zum Ablauf der Anmeldefrist für die erste Wiederholungs-
prüfung zu entscheiden, ob die betreffende Prüfungsleistung als Freiversuch gewertet 
werden soll. 

(2) Als Freiversuch abgelegte und bestandene Prüfungsleistungen können spätestens 
bis zum Ablauf des folgenden Semesters zum Zweck der Notenverbesserung wieder-
holt werden. Es gilt das jeweils bessere Ergebnis. 

§ 10 Wiederholung von Fachprüfungen 
(zu § 20 DPO – AB) 

(1) Fachprüfungen bestehen aus Prüfungsleistungen und können als Ganzes bestan-
den oder endgültig nicht bestanden, aber nicht wiederholt werden. 

(2)  Alle nicht bestandenen Prüfungsleistungen einer Fachprüfung können einmal wie-
derholt werden. Sie sind spätestens im Rahmen der Prüfungstermine des jeweils über-
nächsten Semesters abzulegen. 

(3) Die zweite Wiederholung einer Prüfungsleistung wird unter Beachtung von §20 (3) 
DPO – AB mündlich abgelegt. Die Anzahl der zum zweiten Mal wiederholbaren Prü-
fungsleistungen sowie die Dauer der mündlichen Prüfung regelt § 12 für Fachprüfun-
gen der Diplom-Vorprüfung und § 19 für Fachprüfungen der Diplomprüfung. 

(4) Bei einer mit "nicht ausreichend" bewerteten Prüfungsleistung in einer Wahlpflicht-
veranstaltung kann für die erste Wiederholung auch ein anderes bislang noch nicht 
gewähltes und aufgrund des Studienplans zulässiges Fach gewählt werden, ohne dass 
sich jedoch die Anzahl der zulässigen Wiederholungen erhöht. 
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2. Abschnitt: Diplom – Vorprüfung 

§ 11 Umfang, Art und Gegenstand der Diplom-Vorprüfung sowie 
Zulassung zur Diplom-Vorprüfung 

(zu § 21 DPO – AB) 

(1) Die Diplom-Vorprüfung besteht aus den in Anlage 1 aufgeführten fünf Fachprü-
fungen des Grundstudiums. Ebenda sind auch die Prüfungsleistungen jeder Fachprü-
fung, deren Form und Dauer sowie die zu erbringenden Fachprüfungsvorleistungen 
festgelegt. 

(2) Gegenstand aller Prüfungsleistungen ist der zum Zeitpunkt der Prüfung aktuelle 
Lehrinhalt der zugehörigen Lehrveranstaltung. 

(3) Vor der ersten Fachprüfung ist ein Antrag auf Zulassung zur Diplom-Vorprüfung 
beim Prüfungsamt zu stellen. 

(4) Bei der Anmeldung zur letzten Prüfungsleistung sind alle laut Anlage 1 für das 
Grundstudium festgelegten Prüfungsvorleistungen nachzuweisen. Das Nähere zur 
Erbringung der geforderten Prüfungsvorleistungen regelt die Studienordnung. 

§ 12 Bewertung, Bestehen und Wiederholung der Diplom-Vorprüfung 
(zu § 22 DPO – AB) 

(1) Die Gesamtnote der Diplom-Vorprüfung errechnet sich gemäß § 7 aus dem Durch-
schnitt der Noten aller gemäß § 11 (1) geforderten Fachprüfungen. 

(2) Höchstens drei der für die fünf Fachprüfungen festgelegten Prüfungsleistungen 
können zum zweiten Male wiederholt werden. Die Dauer beträgt für jede Prüfungsleis-
tung 30 Minuten. 

§ 13 Zeugnis der Diplom-Vorprüfung 
(zu § 23 DPO - AB) 

(1) Hat der Kandidat die Diplom-Vorprüfung bestanden, so erhält er über die Ergebnis-
se ein Zeugnis. Näheres regelt § 23 DPO - AB der TU Ilmenau. 

(2) Dem Zeugnis über die Diplom-Vorprüfung wird eine Bescheinigung beigefügt, in 
der die erbrachten Prüfungsvorleistungen ausgewiesen werden.  
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3. Abschnitt: Diplomprüfung 

§ 14 Umfang, Art und Gegenstand der Diplomprüfung sowie 
Zulassung zur Diplomprüfung 

(zu § 24 DPO – AB) 

(1) Die Diplomprüfung umfasst die in Anlage 2 angegebenen vier Fachprüfungen des 
Hauptstudiums, das Medienprojekt und die Diplomarbeit mit dem Kolloquium. Eben-
falls in Anlage 2 sind die Prüfungsleistungen jeder Fachprüfung sowie deren Form und 
Dauer festgelegt.  

(2) Gegenstand der Prüfungsleistungen ist der zum Zeitpunkt der Prüfung aktuelle 
Lehrinhalt der zugehörigen Lehrveranstaltung. 

(3) Vor der ersten Fachprüfung der Diplomprüfung bzw. dem Termin der Ausgabe des 
Medienprojektes ist ein Antrag auf Zulassung zur Diplomprüfung beim Prüfungsamt 
zu stellen. 

(4) Voraussetzung für die Zulassung zur Diplomprüfung ist die bestandene Diplom-
Vorprüfung. 

(5) Bei der Anmeldung zur letzten Prüfungsleistung sind alle laut Anlage 2 für das 
Hauptstudium festgelegten Prüfungsvorleistungen nachzuweisen. Das Nähere zur 
Erbringung der geforderten Prüfungsvorleistungen regelt die Studienordnung. 

§ 15 Medienprojekt 

(1) Das Thema des Medienprojektes wird durch ein Fachgebiet des Institutes für Me-
dien- und Kommunikationswissenschaft vergeben. Dabei ist die Aufgabenstellung so 
zu formulieren, dass sie von einem Studierenden innerhalb eines Semesters auf der 
Grundlage der im § 3 (3) vorgesehenen 450 Stunden bearbeitet werden kann.  

(2) Der zur Verfügung stehende Bearbeitungszeitraum beträgt ein Jahr.  

(3) Das Thema, der Zeitpunkt der Ausgabe und der Abgabetermin des Medienprojek-
tes werden beim Prüfungsamt aktenkundig gemacht.  

(4) Ist das Medienprojekt eine Gruppenarbeit, so ist der individuelle Beitrag jedes 
Gruppenmitgliedes auszuweisen und zu bewerten.  

Die Dokumentation zum Medienprojekt ist in drei Exemplaren im Prüfungsamt einzu-
reichen. 
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§ 16 Diplomarbeit und Kolloquium 
(zu § 25 DPO - AB) 

(1) Die Diplomarbeit wird in der Regel frühestens dann ausgegeben, wenn in der letz-
ten noch nicht bestandenen Fachprüfung nicht mehr als eine Prüfungsleistung aus-
steht. Die Zeit für ihre Bearbeitung beträgt sechs Monate. Die Ausgabe des Diplom-
themas erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Das Thema der Diplomarbeit sowie die 
Aus- und Abgabezeit der Diplomarbeit werden aktenkundig gemacht.  

(2) Die Ergebnisse der Diplomarbeit sind in deutscher und wenn möglich in englischer 
Sprache in einem Umfang von jeweils bis zu 800 Wörtern zusammenzufassen. Die Zu-
sammenfassungen sind Bestandteil der Diplomarbeit und werden gesondert auch zu 
den Prüfungsunterlagen genommen. 

(3) Die Diplomarbeit ist in drei Exemplaren unter Beachtung gültiger DIN-Vorschriften 
in maschinengeschriebener und fest gebundener Form im Prüfungsamt einzureichen. 

(4) Die Ergebnisse der Diplomarbeit sind vor einer Diplomkommission in einem wis-
senschaftlichen Kolloquium vorzutragen und in der Diskussion zu verteidigen. Das Kol-
loquium ist eine mündliche Prüfungsleistung gemäß § 6 (5) DPO - AB der TU Ilmenau 
und hat eine Dauer von etwa 30 Minuten, die sich zur Hälfte auf den Kandida-
tenvortrag und die Diskussion verteilt. Es ist in der Regel innerhalb von 6 Wochen nach 
dem Einreichen der Diplomarbeit durchzuführen. 

(5) Die Diplomkommission besteht in der Regel aus drei Mitgliedern und wird vom 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestellt. Ihr gehören ein Professor der Fakultät 
für Mathematik und Naturwissenschaften als Vorsitzender sowie mindestens zwei ge-
mäß § 12 (1) DPO - AB der TU Ilmenau prüfungsberechtigte Personen an. Die Bewer-
tung des Kolloquiums (der Verteidigung) erfolgt in nichtöffentlicher Beratung der Dip-
lomkommission. Die Note des Kolloquiums geht in die Gesamtnote der Diplomarbeit 
gemäß § 17 ein.  

(6) Soll das Thema in einer Einrichtung außerhalb des Institutes für Medien- und 
Kommunikationswissenschaft bearbeitet werden, muss dies zuvor vom Kandidaten 
beim Prüfungsausschuss schriftlich beantragt werden. Dem Antrag des Kandidaten ist 
beizufügen: 

a.  die Zustimmung der gewünschten Einrichtung unter Angabe des Diplomthemas mit 
gegebenenfalls erforderlichen Erläuterungen sowie die Benennung eines Betreuers 
der jeweiligen Einrichtung, 

b.  die Erklärung eines für das Thema fachkompetenten Professors des Institutes für 
Medien- und Kommunikationswissenschaft über die Betreuung oder Mitbetreuung. 

Der Prüfungsausschuss entscheidet über den Antrag innerhalb von 6 Wochen. 
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§ 17 Annahme und Bewertung der Diplomarbeit 
(zu § 27 DPO - AB) 

(1) Die Diplomarbeit ist von zwei gemäß § 12 (1) DPO - AB der TU Ilmenau prüfungs-
berechtigten Gutachtern zu bewerten. 

(2) Die Gesamtnote der Diplomarbeit ergibt sich zu gleichen Teilen aus den Noten der 
beiden Gutachter und aus der Note des Kolloquiums. Die Diplomarbeit ist bestanden, 
wenn die einzelnen Noten der Gutachter und die Note des Kolloquiums mindestens 
"ausreichend" (4,0) sind. 

(3) Wird entsprechend § 27 (3) Satz 3 DPO - AB der TU Ilmenau ein dritter Gutachter 
hinzugezogen, werden bei der Festlegung der Gesamtnote für die Diplomarbeit der 
Durchschnitt der Bewertungen der drei Gutachter zu zwei Dritteln und das Kolloquium 
zu einem Drittel berücksichtigt. 

(4) Im Anschluss an das Kolloquium wird dem Kandidaten die Note der Diplomarbeit 
mitgeteilt. 

(5) Ein mit "nicht ausreichend" (5) bewertetes Kolloquium kann nach sechs Wochen 
einmalig wiederholt werden. 

§ 18 Zusatzprüfungen 
(zu § 28 DPO - AB) 

Die Anzahl der Zusatzprüfungen ist nicht begrenzt. Bei Antragstellung hat der Kandi-
dat die Fächer, für die eine Zusatzprüfung gewünscht wird, namentlich anzugeben. 
Der Antrag ist so rechtzeitig einzureichen, dass bis zu dem regulären Termin der Prü-
fungsanmeldung gemäß § 9 (1) DPO - AB eine Entscheidung getroffen werden kann. 

§ 19 Bewertung, Bestehen und Wiederholung der Diplomprüfung 
(zu § 29 DPO – AB) 

(1) Die Gesamtnote der Diplomprüfung errechnet sich gemäß § 7 aus dem Noten-
durchschnitt der gemäß § 14 (1) geforderten Prüfungsleistungen. 

(2) Je eine der für die vier Fachprüfungen festgelegten Prüfungsleistungen  kann ein 
zweites Mal wiederholt werden. Die Dauer beträgt für jede Prüfungsleistung 45 Minu-
ten. 

(3) Die Wiederholung der Diplomarbeit und des Medienprojektes kann einmalig nach 
schriftlicher Anmeldung beim Prüfungsausschuss erfolgen. 
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§ 20 Zeugnis der Diplomprüfung und Diplomurkunde 
(zu § 30 und § 31 DPO - AB) 

(1) Hat der Kandidat die Diplomprüfung bestanden, so erhält er über die Ergebnisse 
ein Zeugnis. Näheres regelt § 30 DPO - AB der TU Ilmenau. 

(2) Dem Zeugnis der Diplomprüfung wird eine Bescheinigung beigefügt, in der die 
erbrachten Prüfungsvorleistungen des Hauptstudiums aufgeführt werden. 

(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Diplomprüfung wird dem Kandidaten die Dip-
lomurkunde mit dem Datum des Zeugnisses der Diplomprüfung ausgehändigt. Nähe-
res regelt § 31 DPO - AB der TU Ilmenau. 

4. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

§ 21 Gleichstellungsbestimmung 
(zu § 36 DPO - AB) 

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Ordnung gelten jeweils in männlicher 
und weiblicher Form 

§ 22 Übergangsregelungen 
(zu § 35 DPO – AB) 

(1) Diese Ordnung wird erstmalig angewendet auf  

a. Studierende, die sich nach Inkrafttreten erstmalig für den Studiengang 
immatrikulieren, 

b. Studierende, die nach Inkrafttreten das Hauptstudium beginnen 

Studierende nach S. 1 lit. b) müssen bis zur Ausgabe der Diplomarbeit die Prüfungs-
vorleistungen in folgenden Fächern nachweisen: 

- Medienökonomie 
- Medienrecht 
- Kommunikationstraining 

(2) Studierenden, die sich bei Inkrafttreten der Ordnung im Hauptstudium befinden, 
können ihr Studium nach dieser neuen Ordnung fortsetzen, wenn sie sich schriftlich 
damit einverstanden erklären. 

§ 23 In-Kraft-Treten 
(zu § 37 DPO - AB) 

Diese Ordnung tritt am ersten Tag des auf ihre Verkündung im Verkündungsblatt der 
Technischen Universität Ilmenau folgenden Monats in Kraft. 
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Univ. Prof. Dr. - Ing. habil. H. Kern 
Rektor  
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Anlage 1: Fachprüfungsleistungen und Prüfungsvorleistungen der Diplom-

Vorprüfung 

1.1. Fachprüfungen  

Einzelne Fachprüfungen erfordern Fachprüfungsvorleistungen. Näheres ist den 
Erläuterungen zu entnehmen. 
 

Lehrgebiet Ablegungsart 
und Dauer 

Vorgesehenes 
Fachsemester 

Aufwands-
punkte 

Medientheoretische Grundlagen mP: 30 min 4. 22 

Methoden der empirischen  
Kommunikationsforschung 

sP: 120 min 2. 5 

Medientechnische Grundlagen sP: 3 x 60 min 2., 4. 9 

Medienwirtschaftliche Grundlagen sP: 3 x 60 min 2., 3., 4. 9 

Medienpraktische Anwendungen aP 4. 21 

Legende: 
mP – mündliche Prüfung; sP – schriftliche Prüfung; aP – alternative Prüfungsleistung 

 
 

1.1.1. Medientheoretische Grundlagen 
Die Fachprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung im Fach „Medientheorie IV“.  Die 
Prüfungsleistung ist als mündliche Prüfung über 30 min zu erbringen. 
Fachprüfungsvorleistungen sind nach dem 1., 2. bzw. 3. Fachsemester in den 
folgenden drei Fächern zu erbringen: 
 

Medientheorie I 
Medientheorie II 
Medientheorie III 
 
 

1.1.2. Methoden der empirischen Kommunikationsforschung 
Die Fachprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung im gleichnamigen Fach. Die 
Prüfungsleistung ist als schriftliche Prüfung über 120 min zu erbringen. 
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1.1.3. Medientechnische Grundlagen 
Die Fachprüfung besteht aus schriftlichen Prüfungsleistungen in den folgenden drei 
Fächern: 
 

1. Mathematische Grundlagen 
2. Angewandte Informationstechnik 
3. Grundlagen der Medientechnik 
 

Die drei Prüfungsleistungen sind jeweils als 60minütige Klausur nach dem 2. bzw. 4. 
Fachsemester zu erbringen. Im Fach „Mathematische Grundlagen“ sind zusätzlich 
vorlesungsbegleitende Aufgaben zu lösen, deren Bewertung zu einem Viertel in die 
Note dieses Faches einbezogen wird. 
Die Fachprüfung ist bestanden, wenn die drei Prüfungsleistungen mit mindestens 
„ausreichend“ (4,0) bewertet wurden. 
 
 

1.1.4. Medienwirtschaftliche Grundlagen 
Die Fachprüfung besteht aus schriftlichen Prüfungsleistungen in den folgenden drei 
Fächern: 
 

1. Grundlagen der BWL 
2. BWL der Medien 
3. Medienökonomie 
 

Die drei Prüfungsleistungen sind jeweils als 60minütige Klausur nach dem 2., 3. bzw. 
4. Fachsemester zu erbringen. 
Die Fachprüfung ist bestanden, wenn die drei Prüfungsleistungen mit mindestens 
„ausreichend“ (4,0) bewertet wurden. 
 
 

1.1.5. Medienpraktische Anwendungen 
Die Fachprüfung besteht aus alternativen Prüfungsleistungen in drei, aus dem Teil 
„Medienpraktische Anwendungen“ des Wahlpflichtkatalogs zu wählenden Fächern. 
Als zusätzliche Prüfungsleistung ist in einem Fach eine Projektarbeit anzufertigen. Die 
Fachprüfung ist bestanden, wenn die in den drei Fächern erbrachten 
Prüfungsleistungen und die Projektarbeit mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet 
wurden. 
Die Bewertung der alternativen Prüfungsleistungen und der Projektarbeit erfolgt auf 
der Grundlage der zum Ende des jeweiligen Semesters vorliegenden Leistungen, sofern 
nicht zu Beginn der Lehrveranstaltung ein früher liegendes Fälligkeitsdatum bekannt 
gegeben wurde. 
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1.2. Prüfungsvorleistungen und empfohlene Zeiten ihrer Erbringung 

1.2.1. Benotete Scheine: 
 
Lehrgebiet Vorgesehenes 

Fachsemester 
Medientheorie I 1. 
Medienkonzeption 1. 
Medienproduktion 1. 
Medienpolitik 1. 
Medienpsychologie 1. 
Elektronische Dokumente 1. 
Einführung in das Recht 1. 
Medientheorie II 2. 
Mediengeschichte 2. 
Algorithmen und Programmierung 2. 
Grundlagen der VWL 2. 
Medientheorie III 3. 
Statistik 3. 
Hardwaregrundlagen 3. 
Zivilrecht 3. 
Medienrecht 4. 

 

Mit benoteten Scheinen ist außerdem eine mindestens 4 SWS umfassende 
Sprachausbildung in der englischen Sprache und/oder einer anderen lebendigen 
Sprache nachzuweisen. Als Nachweis werden auch folgende, nur extern zu 
erwerbende Zertifikate der Universität Cambridge akzeptiert: 

 
- „First Certificate in English“ (FCE)  
- „Certificate of Advanced English“ (CAE)  
- „Certificate of Proficiency in English“ (CPE) 
 

In den Fächern Medientheorie I, Medientheorie II, Medientheorie III ist jeweils eine 
Hausarbeit anzufertigen, deren Bewertung in die Note der entsprechenden 
Lehrveranstaltung einbezogen wird. Die Bewertung der Hausarbeiten erfolgt auf der 
Grundlage der zum Ende des jeweiligen Semesters vorliegenden Leistungen, sofern 
nicht zu Beginn des Semesters ein früher liegendes Fälligkeitsdatum bekannt gegeben 
wurde. 
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1.2.2. Unbenotete Scheine: 
 
Lehrgebiet Vorgesehenes 

Fachsemester 
Einführung in die Technik des  
wissenschaftlichen Arbeitens 

 
1. 

Medienethik 2. 
Medienkultur 2. 
Kommunikationstraining 2. 
Digitale Kommunikation 4. 

 
 

1.2.3. Weitere Nachweise: 
Von den Studierenden wird zusätzlich ein Nachweis über das mindestens vierwöchige 
Grundpraktikum sowie ein Nachweis über eine i.d.R. zum Ende des zweiten 
Fachsemesters durchzuführende Studienberatung verlangt. 
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Anlage 2: Fachprüfungen und Prüfungsvorleistungen der Diplomprüfung 

2.1. Fachprüfungen  

 

Lehrgebiet Ablegungsart 
und Dauer 

Vorgesehenes 
Fachsemester 

Aufwands-
punkte 

Medienwissenschaftliche  
Vertiefung 

sP: 90 min, aP 5., 7., 8. 16 

Technikwissenschaftliche  
Vertiefung 

sP: 3 x 90 min 5., 7. 8 

Wirtschafts- und 
rechtswissenschaftliche Vertiefung sP: 3 x 90 min 5., 7. 10 

Medienforschung mP: 30 min, aP 8. 26 

Legende: 
mP – mündliche Prüfung; sP – schriftliche Prüfung; aP – alternative Prüfungsleistung 

 
Alle Fachprüfungen bestehen aus Prüfungsleistungen in mehreren Fächern. Angaben 
zum vorgesehenen Fachsemester sind dem Studienplan zu entnehmen. Jede 
Fachprüfung ist bestanden, wenn alle gemäß nachfolgender Übersicht geforderten 
Prüfungsleistungen mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden. 
 
 

2.1.1. Medienwissenschaftliche Vertiefung 
Die Fachprüfung besteht aus schriftlichen und alternativen Prüfungsleistungen in den 
folgenden vier Fächern: 
 

1. Fachkommunikation: Technik und Wirtschaft  
2. Methoden der empirischen Kommunikationsforschung II 
3. Kommunikationstheorie 
4. Interkulturelle Kommunikation 
 

Die Prüfungsleistung im ersten Fach ist als 90-minütige Klausur nach dem 5. 
Fachsemester zu erbringen. In den anderen drei Fächern sind alternative 
Prüfungsleistungen bis zum Ende des 8. Fachsemesters zu erbringen. 
 

2.1.2. Technikwissenschaftliche Vertiefung 
Die Fachprüfung besteht aus schriftlichen Prüfungsleistungen in den folgenden drei 
Fächern: 
 

1. Multimedia-Tools 
2. Datenbanken 
3. Netze 
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Die Prüfungsleistungen sind jeweils als 90-minütige Klausur nach dem 5. bzw. 7. 
Fachsemester zu erbringen. 

2.1.3. Wirtschafts- und rechtswissenschaftliche Vertiefung 
Die Fachprüfung besteht aus schriftlichen Prüfungsleistungen in den folgenden drei 
Fächern: 
 

1. Medienmanagement 
2. Projektmanagement 
3. Marketing 
 

Die Prüfungsleistungen sind jeweils als 90-minütige Klausur nach dem 5. bzw. 7. 
Fachsemester zu erbringen. 
 

2.1.4. Medienforschung 

Die Fachprüfung besteht aus einer 30-minütigen mündlichen Prüfungsleistung in dem 
zweisemestrigen Fach „Aktuelle Themen der Medienforschung“ am Ende des 8. 
Fachsemesters sowie aus alternativen Prüfungsleistungen, die in den drei 
Forschungsseminaren im Studienschwerpunkt bis zum Ende des 8. Fachsemesters zu 
erbringen sind. 
 

2.2. Prüfungsvorleistungen 

Alle mit einem Schein nachzuweisenden Prüfungsvorleistungen können bereits bei 
noch nicht bestandener Diplom-Vorprüfung erbracht werden. 
 

2.2.1. Benotete Scheine: 
Mit einem benoteten Schein sind vier weitere Fächer im Studienschwerpunkt aus dem 
Katalog der Wahlpflichtveranstaltungen bis zum Ende des 8. Fachsemesters 
nachzuweisen. 
 

2.2.2. Unbenotete Scheine: 
Mit unbenotetem Schein sind bis zum Ende des 8. Fachsemesters das Seminar 
„Schlüsselqualifikationen“ sowie zwei Praxiswerkstätten nachzuweisen. 
 

2.2.3. Weitere Nachweise: 
Bis zur Ausgabe der Diplomarbeit sind der erfolgreiche Abschluss des mindestens 16-
wöchigen Fachpraktikums sowie eine diplomorientierende Studienberatung 
nachzuweisen. Darüber hinaus wird im Zusammenhang mit der Anfertigung der 
Diplomarbeit die Teilnahme an einem Diplomandenseminar erwartet. 
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